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RS OGH 1992/12/3 12Os69/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1992

Norm

AußHG §17 Abs2

Rechtssatz

Deliktsvollendung nach § 17 Abs 2 (§ 17 Abs 1 Z 1) AußHG in der Begehungsform der Einfuhr setzt eine gelungene

Verbringung der Waren in das Inland voraus, kommt also bei Betretung der Täter schon im Zuge der Zollabfertigung

nicht in Betracht. Strafbarer Versuch des Vergehens nach § 17 Abs 2 AußHG setzt aber schon nach dem Wortlaut des §

15 Abs 1 StGB vorsätzliches Handeln voraus.
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